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Geschäft Nr. 5 
Anpassung der schulergänzenden Tagesstrukturen und -gebühren; Teilrevision des Reglementes 
über schulergänzende Tagesstrukturen sowie Anhang 1 (Betreuungsmodule) und Anhang 2 (Ta-
rife) 
 
Ausgangslage 
Die Politische Gemeinde Ennetbürgen hat am 18.11.2022 das Reglement über schulergänzende Tagesstrukturen 
erlassen. Damit genehmigte die Gemeindeversammlung schulergänzende Tagesstrukturen, welche mit Hausaufga-
benhilfe, Betreuungsmodulen und dem Mittagstisch das Bedürfnis einer ausserschulischen Tagesbetreuung abde-
cken. Am 13.05.2025 hat der Gemeinderat eine Anpassung des Angebots vorgenommen und die Hausaufgabenbe-
treuung aufgrund der fehlenden Nachfrage aufgehoben und entsprechend Anhang 1 (Betreuungsmodul) und Anhang 
2 (Tarifordnung) revidiert. Die Struktur und die Tarife der verbleibenden Betreuungsmodule wurden nicht verändert.  
 
Die Tagesstruktur sowie der Mittagstisch sind derzeit deutlich nicht kostendeckend. Dies war ursprünglich im Bereich 
der Tagesstruktur vorgesehen und gegenüber der Gemeindeversammlung vom 18.11.2022 als Ziel kommuniziert 
worden. Bei der Tagesstruktur verursachen die unterschiedliche Nutzung der Betreuungsmodule, zusätzliche Raum-
kosten sowie fehlende Subventionen des Bundes einen Aufwandüberschuss in der Pilotphase.  
 
Beim Mittagstisch erfreut man sich einer grossen Beliebtheit und entsprechend steigenden Schülerzahlen. Raum-
kosten wie auch höhere Lebensmittelpreise verursachen hier eine Kostensteigerung, welche derzeit mit den Gebüh-
ren nicht gedeckt sind. Im Gegensatz zu den Betreuungsmodulen wird der Mittagstisch durch die Gemeinde subven-
tioniert. Bereits bei der Einführung genehmigte die Gemeindeversammlung am 20.11.2020 nicht kostendeckende 
Tarife für den Mittagstisch. Entsprechend wird das Defizit jährlich mit dem Budget festgelegt. 
 
 
Erwägungen 
 
Zuständigkeit 
Mit dem Wegfall des fakultativen Referendums durch die Revision des Gemeindegesetzes liegt die Kompetenz zum 
Erlass der beabsichtigten Anpassungen der Betreuungsmodule und der Tarife bei der Gemeindeversammlung. Der 
Gemeinderat beantragt daher den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die Anpassung von Anhang 1 (Betreuungs-
module) sowie von Anhang 2 (Tarife). Der Wegfall des fakultativen Referendums erfordert gleichzeitig eine Teilrevi-
sion des Reglements. Im nachfolgenden Änderungserlass sind die Reglementsänderungen sowie das neue Betreu-
ungsangebot und die Tarife ersichtlich. 
 
Anpassung der Betreuungsmodule 
Die Betreuungszahlen der Tagesstruktur stagnierten die ersten zwei Jahre, stiegen aber im dritten Schuljahr stark 
an. Aktuell sind zwölf Module kostendeckend oder nicht mehr stark defizitär. Da die Tendenz der zu betreuenden 
Kinder nach oben zeigt, wird für das kommende Schuljahr mit 20 – 40 Betreuungsstunden mehr pro Woche gerech-
net. Eine neue Gliederung der Betreuungsmodule vereinfacht die Teilnahme an den Modulen sowie auch die Pla-
nung.  
 
Der Mittagstisch verpflegt und betreut täglich 40 - 50 Schülerinnen und Schüler. Diese grosse Nachfrage zeigt nicht 
nur den Bedarf an diesem Angebot, sondern auch das Vertrauen in die schulergänzende Betreuung über die Mit-
tagszeit. Auch hier ist von weiterhin steigenden Schülerzahlen auszugehen. 
 
Aus organisatorischen Gründen wird weiterhin auf das Angebot einer Betreuung am Mittwochnachmittag und in den 
Ferien verzichtet. Die entsprechenden Module werden aus dem Angebot gestrichen.  
 
Anpassung der Tarife 
Derzeit können die Betreuungsmodule nicht kostendeckend finanziert werden. Auch bei einer Nutzung von gemein-
deeigenen Räumlichkeiten decken die Elternbeiträge die Aufwendungen nicht. Personal-, Verwaltungs- sowie Le-
bensmittelkosten übersteigen die Einnahmen und verhindern den Auftrag eines kostendeckenden Angebots.  
 
Auch beim Mittagstisch sind die Kosten aufgrund der wachsenden Organisation und der höheren Lebensmittelpreise 
steigend. Diese Zunahme soll nicht nur durch die Gemeinde getragen werden. Aus Sicht des Gemeinderates ist eine 
Anpassung der Tarife gerechtfertigt, so dass die eigentlichen Kosten für das Mittagessen gedeckt sind. 
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Der Gemeinderat beantragt daher folgende Anpassung der einkommensabhängigen Tarife: 
 
Betreuungsmodule 
Tarif Steuerbares Einkommen Tarif pro Betreuungsstunde 
A CHF  0  - CHF  60'000 CHF 10.00 (bisher CHF 8.50) 
B  CHF  60'001 -  CHF 100'000 CHF 11.00 (bisher CHF 9.50) 
C  CHF 100'001  -  CHF  140'000 CHF 12.00 (bisher CHF 10.50) 
D  ab CHF 140'000   CHF 13.00 (bisher CHF 11.50) 
 
Mittagstisch 
Tarif Steuerbares Einkommen Tarif pro Betreuungsstunde 
A  CHF  0  - CHF 60'000 CHF 12.00 (bisher CHF 9.00) 
B  CHF  60'001  - CHF 100'000 CHF 14.00 (bisher CHF 11.00) 
C  CHF  100'001  -  CHF 140'000 CHF 16.00 (bisher CHF 13.00) 
D  ab CHF 140'000   CHF 18.00 (bisher CHF 15.00) 
 

Die Gebühr für einzelne Mittagessen beträgt neu CHF 15.00 (bisher CHF 13.00). 
 
Mit dieser Anpassung der Gebühren entstehen Mehreinnahmen von jährlich ca. CHF 7'500.00 bei den Betreuungs-
modulen sowie ca. CHF 20'000.00 beim Mittagstisch. Dadurch ist eine kostendeckende Führung der schulergänzen-
den Betreuung in Bezug auf Personal-, Verwaltungs- und Lebensmittelkosten realistisch. Eine zusätzliche Deckung 
der Raumkosten ist nicht möglich.  
 
Stellungnahme der Schulkommission 
Die Anpassung der Betreuungsmodule sowie der Tarife wurde von der Schulkommission veranlasst und dem Ge-
meinderat beantragt. In diesem Sinne unterstützt die Schulkommission den vorliegenden Antrag. 
 
Vernehmlassung  
Die Ortsparteien sowie die Körperschaften wurden durch den Gemeinderat zur Vernehmlassung der vorliegenden 
Teilrevision eingeladen. Der Antrag an die Gemeindeversammlung wird im Grundsatz positiv beurteilt. Der Antrag 
um Reduktion des niedrigsten Elternbeitrages im Sinne eines Sozialtarifs lehnt der Gemeinderat ab. Sofern mit den 
festgelegten Tarifen für Familien ein Härtefall eintreten würde, besteht die Möglichkeit, dem Gemeinderat ein Unter-
stützungsgesuch einzureichen. Die indirekte Kostentragung durch die Beiträge der übrigen Eltern ist für den Ge-
meinderat nicht gerechtfertigt. 
 
Stellungnahme der Finanzkommission 
Die Finanzkommission unterstützt den Antrag des Gemeinderates. 
 
Kantonale Vorprüfung 
Der Gemeinderat hat die beantragte Teilrevision des Reglements und die dazugehörenden Anhänge 1 und 2 dem 
kantonalen Rechtsdienst zur Vorprüfung vorgelegt. Der Rechtsdienst hält fest, dass unter Berücksichtigung der Vor-
prüfungsergebnisse eine Genehmigung des Reglements (inkl. Anhänge 1 und 2) durch den Regierungsrat in Aus-
sicht gestellt werden kann. Die Änderungen treten unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Regierungsrat per 
1. August 2026 in Kraft. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Teilrevision des Reglements über die schulergänzende 
Tagesstruktur sowie deren Anhänge 1 und 2 und damit die Anpassung der Betreuungsmodule und deren Tarife zu 
genehmigen. 
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